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Genehmigungsbedürftige Anlagen
Sie beabsichtigen, eine genehmigungsbedürftige Anlage zu errichten oder zu betreiben? 
Hier erfahren Sie mehr.

Wenn Sie eine genehmigungsbedürftige Anlage errichten oder errichtet haben und diese 
Anlage bisher nicht genehmigt oder angemeldet wurde, müssen Sie dies der zuständigen 
Behörde fristgemäß melden.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Einheitliche Ansprechpartner. Dieser steht allen 
Unternehmen als Kontakt- und Servicestelle der Wirtschaft bei der WFB 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH zur Verfügung.

Zuständige Stellen

Einheitlicher Ansprechpartner (EA) Bremen

+49 (0) 421 163 399 475
Hinter dem Schütting 8, 28195 Bremen
Website
office@ea.bremen.de

Dienstleistungen

Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage anzeigen

Wenn Sie eine Änderung an einer Anlage vornehmen möchten, müssen Sie dies der 
zuständigen Behörde anzeigen, wenn nicht bereits eine Genehmigung für die Änderungen 
beantragt wurde.

Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/einheitlicher-ansprechpartner-ea-bremen-9337
https://www.unternehmensservice-bremen.de/einheitlicher-ansprechpartner
mailto:office@ea.bremen.de
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/aenderung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-anzeigen-189059
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/aenderung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-anzeigen-189059
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Eine aufgrund Gesetzesänderung erstmalig genehmigungsbedürftige 
Anlage anzeigen

Wenn Sie eine genehmigungsbedürftige Anlage errichten oder errichtet haben und diese 
Anlage bisher nicht genehmigt oder angemeldet wurde, müssen Sie dies der zuständigen 
Behörde fristgemäß melden.

Weiter lesen

Genehmigung für störfallrelevante Änderung einer 
genehmigungsbedürftigen Anlage beantragen

Sie beabsichtigen, an einer genehmigungsbedürftigen Anlage störfallrelevante 
Änderungen vorzunehmen? Dann müssen Sie hierfür zuvor bei der zuständigen Behörde 
eine Genehmigung beantragen.

Weiter lesen

Genehmigung für wesentliche Änderung einer 
genehmigungsbedürftigen Anlage beantragen

Wenn Sie beabsichtigen, an einer genehmigungsbedürftigen Anlage wesentliche 
Änderungen vorzunehmen, müssen Sie hierfür bei der zuständigen Behörde eine 
Genehmigung beantragen.

Weiter lesen

Störfallrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb oder 
die Änderung einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage beantragen

Wenn Sie an einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder 
Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, eine störfallrelevante Errichtung und den Betrieb 
oder eine störfallrelevante Änderung der Anlage planen, benötigen Sie eine Genehmigung.

Weiter lesen

Störfallrelevante Errichtung und den Betrieb oder eine störfallrelevante 
Änderung einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage anzeigen

Wenn Sie an einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder 
Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, eine störfallrelevante Errichtung und den Betrieb 
oder eine störfallrelevante Änderung der Anlage planen, müssen Sie dies anmelden.

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/eine-aufgrund-gesetzesaenderung-erstmalig-genehmigungsbeduerftige-anlage-anzeigen-189061
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/eine-aufgrund-gesetzesaenderung-erstmalig-genehmigungsbeduerftige-anlage-anzeigen-189061
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-fuer-stoerfallrelevante-aenderung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189063
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-fuer-stoerfallrelevante-aenderung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189063
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-fuer-wesentliche-aenderung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189065
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-fuer-wesentliche-aenderung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189065
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/stoerfallrechtliche-genehmigung-fuer-die-errichtung-und-den-betrieb-oder-die-aenderung-einer-nicht-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189074
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/stoerfallrechtliche-genehmigung-fuer-die-errichtung-und-den-betrieb-oder-die-aenderung-einer-nicht-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189074
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/stoerfallrelevante-errichtung-und-den-betrieb-oder-eine-stoerfallrelevante-aenderung-einer-nicht-genehmigungsbeduerftigen-anlage-anzeigen-189076
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Weiter lesen

Vorbescheid zu einer genehmigungsbedürftigen Anlage beantragen

Wenn Sie einen Vorbescheid zu einer genehmigungsbedürftigen Anlage beantragen, kann 
die zuständige Behörde diesen unter gewissen Voraussetzungen erteilen.

Weiter lesen

Zulassung der vorzeitigen Errichtung einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage beantragen

Sie haben die Erteilung einer Genehmigung für eine genehmigungsbedürftige Anlage 
beantragt? Dann können Sie ebenfalls beantragen, dass Sie vorzeitig mit der Errichtung 
der Anlage beginnen können.

Weiter lesen

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und 
Betrieb von Anlagen beantragen

Wenn Sie eine Anlage errichten und betreiben möchten, die die Umwelt schädigen oder 
die Allgemeinheit gefährden könnte, benötigen Sie eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung.

Weiter lesen

Teilgenehmigung zur Errichtung und den Betrieb einer Anlage 
beantragen

Wenn Sie einen Teil einer neuen Anlage errichten und beziehungsweise oder betreiben 
möchten, müssen Sie eine Teilgenehmigung bei der zuständigen Behörde beantragen.

Weiter lesen

Genehmigung im vereinfachten Verfahren für eine Anlage nach 
BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) beantragen

Sie beantragen eine Genehmigung von Anlagen im vereinfachten Verfahren? Dann 
können Sie von der zuständigen Behörde eine Genehmigung zur Errichtung und den 

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/stoerfallrelevante-errichtung-und-den-betrieb-oder-eine-stoerfallrelevante-aenderung-einer-nicht-genehmigungsbeduerftigen-anlage-anzeigen-189076
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/vorbescheid-zu-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189080
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/vorbescheid-zu-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189080
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/zulassung-der-vorzeitigen-errichtung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189082
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/zulassung-der-vorzeitigen-errichtung-einer-genehmigungsbeduerftigen-anlage-beantragen-189082
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/immissionsschutzrechtliche-genehmigung-fuer-die-errichtung-und-betrieb-von-anlagen-beantragen-189072
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/immissionsschutzrechtliche-genehmigung-fuer-die-errichtung-und-betrieb-von-anlagen-beantragen-189072
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/teilgenehmigung-zur-errichtung-und-den-betrieb-einer-anlage-beantragen-189078
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/teilgenehmigung-zur-errichtung-und-den-betrieb-einer-anlage-beantragen-189078
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-im-vereinfachten-verfahren-fuer-eine-anlage-nach-bimschg-bundes-immissionsschutzgesetz-beantragen-189067
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Betrieb von Anlagen bestimmter Art oder bestimmten Umfangs ohne 
Öffentlichkeitsbeteiligung erhalten.

Weiter lesen

Genehmigung zur Änderung einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien (Repowering) beantragen

Wenn Sie beabsichtigen, an einer genehmigungsbedürftigen Anlage Änderungen 
vorzunehmen, mit der Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, müssen Sie hierfür 
bei der zuständigen Behörde eine Genehmigung beantragen.

Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-im-vereinfachten-verfahren-fuer-eine-anlage-nach-bimschg-bundes-immissionsschutzgesetz-beantragen-189067
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-zur-aenderung-einer-anlage-zur-erzeugung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien-repowering-beantragen-189070
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigung-zur-aenderung-einer-anlage-zur-erzeugung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien-repowering-beantragen-189070
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